
 

1 

 
 

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 
Wien, FN 99489 h 

 
ABSTIMMERGEBNISSE zur 28. oHV 2015 (3. Juli 2015) 

 
Tagesordnung Antrag Abstimmungs-

ergebnis 
1) Vorlage des 
Jahresabschlusses samt 
Lagebericht und Corporate-
Governance-Bericht, des 
Konzernabschlusses samt 
Konzernlagebericht und des 
vom Aufsichtsrat erstatteten 
Berichts für das Geschäftsjahr 
2014/2015 

 
 
 
 
Kein Antrag 

 
 
 
 
Keine 
Abstimmung 

2) Beschlussfassung über die 
Verwendung des 
Bilanzgewinns 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
vor, aus dem im Jahresabschluss 2014/2015 
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 59.837.091,82 eine Dividende von EUR 
3,60 je (dividendenberechtigte) Aktie 
auszuschütten und den verbleibenden Betrag 
auf neue Rechnung vorzutragen. 

Präsenz:  
13.303.833 
Stimmen 
 
Ja: 13.303.833 
 
Nein: 0 Stimmen 
 
Enthaltungen: 0 
Stimmen 
 

3) Beschlussfassung über die 
Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2014/2015 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
vor, die Entlastung der im Geschäfts-jahr 
2014/2015 amtierenden Mitglieder des 
Vorstands für diesen Zeitraum zu 
beschließen. 

Präsenz: 
13.303.660 
Stimmen 
 
Ja: 13.303.658 
Stimmen 
 
Nein: 2 Stimmen 
 
Enthaltungen: 0 
Stimmen 

4) Beschlussfassung über die 
Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2014/2015 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
vor, die Entlastung der im Geschäfts-jahr 
2014/2015 amtierenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu 
beschließen. 

Präsenz: 
13.303.751 
Stimmen 
 
Ja: 13.303.748 
Stimmen 
 
Nein: 3 Stimmen 
 
Enthaltungen: 0 



 

2 

Stimmen 
5) Beschlussfassung über die 
Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
vor, die Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2014/2015 mit einem Betrag von insgesamt 
EUR 250.000,- festzusetzen und die 
Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat 
zu überlassen. 

Präsenz: 
13.302.978 
Stimmen 
 
Ja: 13.302.026 
Stimmen 
 
Nein: 903 
Stimmen 
 
Enthaltungen: 49 
Stimmen 

6) Wahl des Abschlussprüfers 
und Konzernabschlussprüfers 
für das Geschäftsjahr 
2015/2016 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Sinne einer 
Empfehlung des Prüfungsausschusses, die 
KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 
Wien, Porzellangasse 51, zum 
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer 
für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu wählen. 

Präsenz: 
13.302.978 
Stimmen 
 
Ja: 13.302.978 
Stimmen 
 
Nein: 0 Stimmen 
 
Enthaltungen: 0 
Stimmen 

7) Beschlussfassung über die 
Ermächtigung des Vorstandes 
zur Kapitalerhöhung gemäß 
§169 AktG (Genehmigtes 
Kapital) gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage samt 
Ermächtigung des Vorstandes 
zum Ausschluss des 
Bezugsrechts und die 
entsprechenden Änderungen 
der Satzung 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
die folgende Beschlussfassung vor: 
 
1. Der Vorstand wird für die Dauer von 
fünf Jahren nach Eintragung der 
entsprechenden Satzungsänderung im 
Firmenbuch gemäß § 169 AktG ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das 
Grundkapital um bis zu EUR 15.261.295,18 
durch Ausgabe von bis zu 2.100.000 Stück 
neuen auf Inhaber lautende Stammaktien 
der Gesellschaft gegen Bar- oder 
Sacheinlagen auch in mehreren Tranchen zu 
erhöhen und den Ausgabebetrag, der nicht 
unter dem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals liegen darf, die 
Ausgabebedingungen und die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der Kapitaler-
höhung im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen, (i) wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt 
und in Summe der rechnerisch auf die gegen 
Bareinlage unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
entfallen-de Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn Pro-
zent) des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

Präsenz: 
13.301.826 
Stimmen 
 
Ja: 13.298.459 
Stimmen 
 
Nein: 3.320 
Stimmen 
 
Enthaltungen: 47 
Stimmen 
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nicht übersteigt, (ii) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage erfolgt, 
(iii) zur Bedienung einer 
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) 
für den Ausgleich von Spitzenbeträgen.  
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
Änderungen der Satzung, die sich durch die 
Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten 
Kapital ergeben, zu beschließen. 
 
2. Die Satzung wird in § 7 
(Grundkapital) in der Weise geändert, dass 
Absatz 5 nunmehr wie folgt lautet:  
 
„(5) Der Vorstand ist für die Dauer von fünf 
Jahren nach Eintragung dieser 
Satzungsänderung im Firmenbuch gemäß § 
169 AktG ermächtigt, mit Zu-stimmung des 
Aufsichtsrats, das Grundkapital um bis zu 
EUR 15.261.295,18 durch Ausgabe von bis 
zu 2.100.000 Stück neuen auf Inhaber 
lautende Stammaktien der Gesellschaft 
gegen Bar- oder Sacheinlagen auch in 
mehreren Tranchen zu erhöhen und den 
Ausgabebetrag, der nicht unter dem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals liegen 
darf, die Ausgabebedingungen und die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
Kapitaler-höhung im Einvernehmen mit dem 
Aufsichtsrat festzusetzen. Der Vorstand ist 
ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
ganz oder teilweise auszuschließen, (i) wenn 
die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt 
und in Summe der rechnerisch auf die gegen 
Bar-einlage unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 
entfallen-de Anteil am Grundkapital der 
Gesellschaft die Grenze von 10% (zehn Pro-
zent) des Grundkapitals der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
nicht übersteigt, (ii) wenn die 
Kapitalerhöhung gegen Sach-einlage erfolgt, 
(iii) zur Bedienung einer 
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (iv) 
für den Ausgleich von Spitzenbeträgen.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen 
der Satzung, die sich durch die Ausgabe von 
Aktien aus dem genehmigten Kapital 
ergeben, zu beschließen.“ 

8) Beschlussfassung über 
Ermächtigungen des 
Vorstands im Zusammenhang 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen 
die folgende Beschlussfassung vor:  
 

Präsenz: 
13.301.776 
Stimmen 
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mit dem Erwerb (Rückkauf) 
nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG und 
der Veräußerung eigener 
Aktien samt Ermächtigung des 
Vorstands zum Ausschluss des 
Andienungsrechts und des 
Kaufrechts (Bezugsrechts) 

1. Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 
Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG für die 
Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der 
Beschlussfassung ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien 
der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% 
des Grundkapitals der Gesellschaft, auch 
unter wiederholter Ausnutzung der 10%-
Grenze, sowohl über die Börse als auch 
außerbörslich auch unter Ausschluss des 
quotenmäßigen Andienungsrechts der 
Aktionäre zu erwerben. Die Ermächtigung 
kann ganz oder teilweise oder auch in 
mehreren Teilbeträgen durch die 
Gesellschaft, mit ihr verbundene 
Unternehmen oder für deren Rechnung 
durch Dritte und in Verfolgung ei-nes oder 
mehrerer Zwecke ausgeübt werden. Der 
Gegenwert je Stückaktie darf die 
Untergrenze in Höhe von EUR 1 nicht 
unterschreiten. Der höchste beim 
Rückerwerb zu leistende Gegenwert je 
Stückaktie darf nicht mehr als 15% über 
dem durchschnittlichen nach den jeweiligen 
Handelsvolumina gewichteten Tages-
Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft der 
vorangegangenen 10 Handelstage an der 
Wiener Börse liegen. Erfolgt im Rahmen von 
Finanzierungsgeschäften (etwa Pensions- 
oder Swapgeschäften) oder Wert-
papierleihe- oder 
Wertpapierdarlehensgeschäften eine 
Veräußerung und ein Rückerwerb von 
eigenen Aktien durch die Gesellschaft, gilt 
der Veräußerungspreis zuzüglich einer 
angemessen Verzinsung als höchster 
Gegenwert für den Rückerwerb.  
 
2. Der Vorstand wird für die Dauer von 
fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 
Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates eigene Aktien der 
Gesellschaft auch auf andere Art als über die 
Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu 
veräußern oder zu verwenden und hierbei 
auch das quotenmäßige Kaufrecht der 
Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des 
Bezugsrechts). Die Ermächtigung kann ganz 
oder teilweise oder auch in mehreren 
Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder 
mehrerer Zwecke aus-geübt werden.  
 
3. Der Vorstand wird ermächtigt, ohne 
weitere Befassung der Hauptversammlung, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 

 
Ja: 13.301.047 
Stimmen 
 
Nein: 682 
Stimmen 
 
Enthaltungen: 47 
Stimmen 



 

5 

Aktien einzuziehen. Gemäß dieser 
Ermächtigung eingezogene eigene Aktien 
sind von der 10%-Grenze gemäß Punkt 1. 
des Beschlusses abzuziehen. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, Änderungen der Satzung, 
die sich durch die Einziehung von Aktien er-
geben, zu beschließen. 

 


